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Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über den vom Bundeskanzler vorgel:t:n 
Datenschutzbericht 1983 samt Stellungn e 

der Bundesregierung (111-78 der Beilagen) 

Der im Sinne des § 46 Abs. 2 Datenschutzgesetz 
vorgelegte Bericht der Datenschutzkommission 
umfaßt den Zeitraum vom 25. April 1981 bis 
24. April 1983. Neben Ausführungen über die Per­
sonalverhältnisse der Datenschutzkommission und 
des Datenschutzbüros und einer statistischen Über­
sicht über den Geschäftsgang vom 1. April 1981 bis 
31. März -1983 hat der Datenschutzbericht Wahr­
nehmungen der Datenschutzkommission über den 
internationalen Datenverkehr, die Betriebsordnun­
gen und individuelle Beschwerden zum Inhalt. Fer­
ner wird über Stellungnahmen der Datenschutz­
kommission zu Gesetzes- und Verordnungsentwür­
fen berichtet. Schließlich enthält der Bericht ua. 
Hinweise auf das Registrierungsverfahren, die 
Tätigkeiten der Datenschutzkommission im inter­
nationalen Bereich und rechtspolitische Ausführun­
gen zu den Problemen "Medien und Datenschutz", 
"Wissenschaft und Datenschutz", zur Frage der 
Adressenverlage und der Zuständigkeiten der 
Datenschutzkommission. 

Neben der Stellungnahme der Bundesregierung 
zu den Ausführungen im Datenschutzbericht 
umfaßt die Vorlage einen Bericht des Datenverar­
beitungsregisters über den Tätigkeitszeitraum 
1. Oktober 1981 bis 1. Juli 1983 sowie die Stellung-· 

Dr. Neisser 

Berichterstatter 

nahme des Datenschutzrates zum Bericht der 
Datenschutzkommission. 

Der Verfassungsausschuß hat die Vorlage am 
29. März 1985 in Verhandlung gezogen und zur 
Vorbehandlung des Berichtes einen Unterausschuß 
eingesetzt, dem von der Sozialistischen Partei 
Österreichs die Abgeordneten Dr. G rad e n e g­
ger,lng. Hobl, Konecny, Dipl.-Vw. Tie­
be r, Dr. Ve sei s k y, von der Österreichischen 
Volkspartei die Abgeordneten Dr. BI e n k, Dr. 
Er mac 0 r a, Dr. E t t m a y er, Dr. Ne iss e r 
und von der Freiheitlichen Partei Österreichs dei 
Abgeordnete Mag. K a b a sangehörten. 

Der Unterausschuß hat den Bericht am 30. April 
1985 beraten. Hiebei wurde ein Einvernehmen dar­
über erzielt, dem Verfassungsausschuß einen 
Antrag an den Nationalrat auf Kenntnisnahme des 
Berichtes zu empfehlen. 

Am 15. Mai 1985 hat der Verfassungsausschuß 
den Bericht des Unterausschusses entgegengenom­
men und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, den Bericht zur Kenntnis zu 
nehmen. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den 
A n t rag, der Nationalrat wolle den vom Bundes­
kanzler vorgelegten Datenschutzbericht 1983 samt 
Stellungnahme der Bundesregierung (III-78 der 
Beilagen) zur Kenntnis nehmen. 

Wien, 1985 05 15 

De. Schranz 

Obmann 
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